
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 2. Juni 2015  

 
 Nr. 2015/916  

Trachtenverband, v.d. Hans-Rudolf Herren, 4600 Olten: Beitrag aus dem Lotteriefonds 
für die Präsentation der Trachten in der Öffentlichkeit  
  

1. Erwägungen 

Der Trachtenverband, v.d. Hans-Rudolf Herren, Olten, ersucht um einen Beitrag aus dem Lotte-
riefonds für die Präsentation der Trachten in der Öffentlichkeit an der Fachtagung, welche am 
6. Juni 2015 in Olten stattfinden wird. Es werden sich ca. 800 Trachtenleute treffen, um die Ziele 
für die Zukunft zu definieren. Aus der ganzen Schweiz werden die Verantwortlichen zusam-
menkommen, um das Kulturgut Tracht, Volks- und Trachtentanz und das Liedergut für die Zu-
kunft zu sichern und der nächsten Generation überliefern zu können. Die Ausgaben für diese 
Tagung belaufen sich auf Fr. 64‘100.--. 

2. Beschluss 

2.1 Dem Trachtenverband, v.d. Hans-Rudolf Herren, Olten, ist für die Präsentation der 
Trachten in der Öffentlichkeit an der Fachtagung 2015 ein Beitrag von Fr. 5'000.-- aus 
dem Lotteriefonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Die Abteilung Lotteriefonds und soziale Organisationen ist ermächtigt, den Betrag 
nach Erhalt einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des Kontos 2090017 
“Lotteriefonds” anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 
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